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Evangelischer Oberkirchenrat A. B. \Vien 
1180 'Wien, Sevcrin Sdlrciher:Gassr 3 T ekf0fl 0222 /47 1523 

Zahl: 34Lo2/S0/5 

An das 
Eundeskanzlera~t 

Sektion VI (Vo!~sgesunj~eit) 

Radetzkystraße 2 
1031 ~nEN 

Betr.:I~re CZ 61.601 /16-VI/C/i 5/90 

Sehr geehrte Da~e~ und Eer~en! 

\Vieo, am 1 1 • 1 IJ • 1 9 Si 0 

~ \ t ... ): ''!.~ 

-C:.C:/ '?.tQ 

Zu dem Ubersandten Entwurf einer Novelle zum Krankenanstalten­
Grundsatzgesetz neh~en wir wie folgt Stellung: 

1) Zu § 3(4): Gerade wenn nach den Erl~uterungen die Anträge au~ 
die Errichtuf:g uno den Betrieb einer Krankenanstalt "einer 
strengen PrUfung" unterzogen w2rden sollen, kan~ es doch nur rat­
sam sein, im Vefahren einen großen Kreis von Betroffenen zu h~ren 
und daher über die gesetzliche Interessenvertretung der privaten 
Krankenanstalten hinauszugehen und etwa "die Rechtsträger aller 
bestehenden Krankenanstalten oer näheren U~gebung" in das Ver­
fahren einzubezie~en. 

2) Zu § 3b: Aus Anlaß der Novellierung des Gesetzes geben wir zu 
bedenken, ob nicht durch den bisherigen ~ortlaut Rechtstr~ger von 
Krankenanstalten, die nic~t Krank~~versicherungsträger sind, aber 
gleichwohl jahrzehntelang im Betrieb von Krankenanstalten tätig 
sind und Erfahrungen gesammelt ~absn, wesentlich benachteiligt 
werden. Man k~nnte doch vorsehe~, daß Rechtstr~ger, die (etwa 
seit einer bestimmten festzusetzenden Zeit) ~rankenanstalten be­
treiben, den Kra~kenversic)erungstr~gern glejc~g2stellt werden. 

3) Zu § 4(1); Diese Pestim~ung erscheint uns viel zu weitge~e~d, 
weil nach ihrem Wortlaut bereits die Anschaffung neuer ~odelle 
von Inhalatoren oder IR- und UV-Lamgen anzeigepflichtig w~re. Da 
die Bestimmung gemäß den Erl~uterungen sich aber nur auf Groß­
geräte beziehen soll, wäre vielleicht im Gesetz vorzusehen, daß 
fehlende Einschränkung durch die ~usfUhrungsges2tzgebung anzu­
ordnen ist. 

4) Zu §6(3) Z.2: a) Dm klarzustellen, daß die seelsoroerliche 
'P t P +-' t " ~ 11 "h *,. ,"--: ~e reuu~g von a.len en KelneSra s nur u~er ~unscn Oleser er-
folgen darf, sondern dis den Kirc~en gegebenen ~echte (vgl.etwa 

* einen erst ausdrUcklich ge~urerten 
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§ 18 des Bundeseset~es Uber äußere Fechtsverh~ltnisse der Evange-
1 i sc hen r<:i rehe) unberlihr t b1 eiben, und c3 a das lior t If o:5er 11 in 
einem ausschließenden Sinne verstanden werden k~nnte, schlagen 
wir folgenden Nortlaut vor: 11 ••• auf Wunsch des Patienten sowohl 
eine psychologische als auch ~n~eschad2t der den gesetzlich aner­
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften dUl-ch Gesetz einge­
räumten Pechte e.ine seel soraer 1 iC:le Eet lalluna sowie ... If 

b) lien;n uns eine ;'una~:)hä:19ige supe;vision 11 als ein un­
angemessener Ei~griff in die Stru~tur einer Krankenanstalt er­
scheint, so läßt' sich das fUr uns be.son:1ers deutlich an einer 
konfessionellen Krankenanstalt darstellen, es gilt aber auch fUr 
nicht-~onfessionelle: Es ist durchaus verständlich, wenn eine 
unabhängige Instanz vorgese:len \.;ircJ, die "Supervision" ausüben 
soll, - schon allein, um der "Betreibsblindheit" zu entgehen. 
Dennoch kann eine Krankenanstalt nicht nach denselben GruncJsätzen 
wie ein Produktionsbetrieb geführt werden, weil es in der 
Krankenpflege viel mehr um einen Geist oer Zusammenarbeit und 
Gemeinschaft geht, auf den nun 2ben konfessionelle Kranken­
anstalten auch besonderen Wert legen. Das Gesetz mUßte also nach 
unserer Überzeugung gewährleisten, daß die Supervision zwar dem 
direkten Einfluß des Trägers nicht ausgesetzt ist, daß sie aber 
nur von jemandem ausgetibt wird, der den konfessionellen Charakter 
der Krankenanstalt beja~t und bereit ist, ihn bei der Supervision 
zu beachten. 

5) Zu § 8(4) Z.4: Wir regen an, sowohl die mit der Wa~rnehmung 
der psychologischen wie der seelsorgerlichen Angelegenheiten 
betraute Person in die Kommission aufzunehmen. 

6) Zu § 11b: Analog zu der erforderlichenfalls vorzusehenden 
Heranziehung eines Psychotherapeuten sollte auch die Zusammen­
arbeit mit dem Seelsorger erwähnt und somit in den Kreis der 
erwünschten rv:aßn!ahmen einbezogen 'derden . 

Mit vorzUglicher Hochachtung 

EV~~ri.: eh 
Oberkfs.rchenr 

DU an Herrn Rektor Mag.Gerhard Ggbler 
Herrn Rechtsanwalt Dr.Alfred Haslinger 
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